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1 HARGASSNER Heiztechnik der Zukunft  A 4952 Weng OÖ  Tel.: +43/7723/5274-0  Fax: +43/7723/5274-5  office@hargassner.at

1 Einbaumaße Eco-PK 130-230

1.1 Platzbedarf
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Raumhöhe: min. 2200 (2400)
optimal 3000

Maße in (...) gültig für Eco-PK 200-230
alle Maße in mm
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1.2 Bemaßung

A B C E F

225 325 1790 1360 Ø200

300 425 1950 1510 Ø250

Eco-PK 130-170

Eco-PK 200-230
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3 HARGASSNER Heiztechnik der Zukunft  A 4952 Weng OÖ  Tel.: +43/7723/5274-0  Fax: +43/7723/5274-5  office@hargassner.at

1.3 Anschlüsse
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1.4 Technische Daten Eco-PK 130-170
Bezeichnung Einheit Eco-PK 130 Eco-PK 150 Eco-PK 170

Nennwärmeleistung kW 39 - 130 44,7 - 149 49 - 166

Brennstoffwärmeleistung kW 139 158,8 176,2

Kesselklasse (gemäß ÖNORM EN 303-5:2012) 5

Brennstoff und -Klasse (gemäß EN ISO 17225) Holzpellets (A1)

Kesselhöhe mm 1810

Kesselbreite mm 875

Kesseltiefe mm 1790

Einbringmaß (HxBxT) mm 1810 / 875 / 1435

Höhe Anschluss VL mm 1620

Höhe Anschluss RL mm 1360

Entleerung Zoll 3/4 IG

Vorlauf Zoll 2 IG

Rücklauf Zoll 2 IG

Anschluss Ausgleichsbehälter Zoll 3/4 IG

Anschluss Sicherheitsventil Zoll 1 IG

Zulässiger Betriebsdruck bar 3

max. Betriebstemperatur °C 95

Wasserinhalt Liter 253

Gewicht kg 1190

Notwendiger Förderdruck Pa 5

Kaminzug max. Begrenzung Pa 10

Rauchrohrdurchmesser mm 200

Abgastemperatur °C 150

CO2 % 14

Massenstrom kg/sec 0,0731 0,0836 0,0926

Wasserseitiger Widerstand dT 10° mbar 160,0 184,6 209,21

Wasserseitiger Widerstand dT 20° mbar 42,7 49,0 55,5

Leistungsaufnahme W 191 201 211

Elektroanschluss 400V AC, 50 Hz, 13 A

Schallemission (Normalbetrieb)a

a. Luftschallemission der Pelletsanlage im Heizraum; keine Aussagekraft für Schallemissionen an der Kaminmündung bzw. 
in der Umgebung

dBA 57
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5 HARGASSNER Heiztechnik der Zukunft  A 4952 Weng OÖ  Tel.: +43/7723/5274-0  Fax: +43/7723/5274-5  office@hargassner.at

1.5 Technische Daten Eco-PK 200-230
Bezeichnung Einheit Eco-PK 200 Eco-PK 220 Eco-PK 230

Nennwärmeleistung kW 59 - 199 59 - 216 67,8 - 226

Brennstoffwärmeleistung kW 210,1 228,1 238,6

Kesselklasse (gemäß ÖNORM EN 303-5:2012) 5

Brennstoff und -Klasse (gemäß EN ISO 17225) Holzpellets (A1)

Kesselhöhe mm 1970

Kesselbreite mm 945

Kesseltiefe mm 1905

Einbringmaß (HxBxT) mm 1970 / 945 / 1595

Höhe Anschluss VL mm 1765

Höhe Anschluss RL mm 1510

Entleerung Zoll 3/4 IG

Vorlauf Zoll 2 1/2 IG

Rücklauf Zoll 2 IG

Anschluss Ausgleichsbehälter Zoll 3/4 IG

Anschluss Sicherheitsventil Zoll 1 IG

Zulässiger Betriebsdruck bar 3

max. Betriebstemperatur °C 95

Wasserinhalt Liter 360

Gewicht kg 1320

Notwendiger Förderbedarf Pa 5

Kaminzug max. Begrenzung Pa 10

Rauchrohrdurchmesser mm 250

Abgastemperatur °C 160

CO2 % 14

Massenstrom kg/sec 0,1105 0,1200 0,1255

Wasserseitiger Widerstand dT 10° mbar 227 250 263

Wasserseitiger Widerstand dT 20° mbar 63 69 72

Leistungsaufnahme W 226 226 228

Elektroanschluss 400V AC, 50 Hz, 13 A

Schallemission (Normalbetrieb)a

a. Luftschallemission der Pelletsanlage im Heizraum; keine Aussagekraft für Schallemissionen an der Kaminmündung bzw. 
in der Umgebung

dBA 56

Projektänderung I    EINGANG   22.12.2025   BG  24 – 0374-F1   Stadt Uster  Hochbau



 

Projektänderung I    EINGANG   22.12.2025   BG  24 – 0374-F1   Stadt Uster  Hochbau



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den
Schweizerischen Brandschutzvorschriften

 1/3 Vers. 07.18

VKF Anerkennung Nr. 25828
Inhaber /-in
Heitzmann AG
Gewerbering 5
6105 Schachen
Schweiz

Hersteller /-in
Hargassner GmbH
4952 Weng
Austria

Gruppe 303 - Heizkessel für feste Brennstoffe, automatisch beschickt

Produkt HARGASSNER ECO-HK, ECO-PK

Beschreibung Heizkesselanlage für Holzschnitzel und Holzpellets bestehend aus Heizkessel, 
Fördersystem und Sicherheitseinrichtungen.
Mod.:  ECO HK -20, -30, -35, -40, -50, -60, -65, -70, -90, -100, 
-110, -120, -130, -150, -170, -200, -220, -230, -250, -300, -330
Mod.:  ECO PK -65, -70, -90, -100, -110, -120, -130, -150, -170,
-200, -220, -230, -250, -300, -330
Leistung:  20 kW - 330 kW

Anwendung Brennstoff: Holzschnitzel, Holzpellets.
Anforderungen an die Aufstellung siehe Folgeseiten.
Angaben zu der LRV 2011 siehe Seite 4.

Unterlagen BLT, Wieselburg: PB '019/14' (19.08.2014), PB '008/009/010-14' (04.2013), PB 
'0383/0384/0484/0485-14' (07.2014), PB '0712/0713-13' (11. 2013), PB '012/013-14' 
(04.2013), PB '0377/0378-14' (07.2014), PB '0768/13' (05.12.2013), PB '010/14' (04.2013), 
PB '018/14' (19.08.2014); TÜV Austria: PB '15-UW/Wels' (16.11.2015), PB '15-UW/Wels/2' 
(23.11.2015), PB '15-UW/Wels/1' (07.10.2015), PB '16-EAT-UW-WL/1' (14.06.2017), PB 
'16-EAT-UW-WL' (14.07.2017), PB '16-EAT-UW-WL/1' (14.07.2017), PB '18-U-476-481-
ALN' (06.12.2018); FHNW, Windisch: PB 'MP-18165-A' (20.02.2020); TÜV Austria: PB '20-
U-071/072-ALN' (16.03.2020), PB '19-IN-AT-UW-OÖ-EX-326/2 E2 ALN' (01.09.2020), PB 
'20-U-366-400/ALN' (01.09.2020)

Prüfbestimmungen EN 303-5

Beurteilung Das Prüfzeichen wird erteilt   

Gültigkeitsdauer
Ausstellungsdatum
Ersetzt Dokument vom

31.12.2028
07.09.2023
30.06.2021 Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Patrik Vogel Frank Näher
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Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften
VKF Anerkennung Nr. 25828
Inhaber /-in: Heitzmann AG
Gültigkeitsdauer: 31.12.2028
Ausstelldatum: 07.09.2023

2/3

ANFORDERUNGEN AN DEN AUFSTELLUNGSRAUM
RÄUME FÜR FEUERUNGSAGGREGATE IN EINFAMILIENHÄUSERN, INNERHALB 
VON WOHNUNGEN UND „GEBÄUDEN MIT GERINGEN ABMESSUNGEN“
Feuerungsaggregate für feste Brennstoffe sind in Räumen mit dem gleichen Feuerwiderstand wie die nutzungs-
bezogene Brandabschnittsbildung, mindestens aber mit Feuerwiderstand EI 30 aufzustellen. Türen sind mit 
Feuerwiderstand EI 30 auszuführen.
Wenn von der Art der Feuerungsaggregate her nichts dagegenspricht und das Brandrisiko gering ist, dürfen die 
Aufstellräume auch anderen Zwecken dienen.

RÄUME FÜR FEUERUNGSAGGREGATE IN GEBÄUDEN MIT MEHREREN 
BRANDABSCHNITTEN
Feuerungsaggregate sind in separaten Heizräumen aufzustellen. Bei Nennwärmeleistung bis 70 kW sind Heizräume 
mit dem gleichen Feuerwiderstand wie die nutzungsbezogene Brandabschnittsbildung, mindestens aber mit 
Feuerwiderstand EI 30, bei Nennwärmeleistung über 70 kW mindestens mit Feuerwiderstand EI 60 auszuführen. Türen 
sind mit Feuerwiderstand EI 30 auszuführen und bei Nennwärmeleistung über 70 kW in Fluchtrichtung öffnend 
anzuschlagen.
Mit einem direkten Zugang vom Freien sind zu versehen:

• Heizräume im Erdgeschoss oder tiefer für wärmetechnische Anlagen von mehr als 1‘200 kW 
Nennwärmeleistung;

• Heizräume im zweiten Untergeschoss oder tiefer für wärmetechnische Anlagen von mehr als 600 kW 
Nennwärmeleistung.

Wenn von der Art der Feuerungsaggregate her nichts dagegenspricht und das Brandrisiko gering ist, dürfen die 
Heizräume bei Nennwärmeleistung bis 70 kW auch anderen Zwecken dienen.

BESCHICKUNG DER LAGERRÄUME MIT SCHNITZEL
Bei pneumatischer Beschickung darf im Lagerraum mit automatischer Austragung weder Unter- noch Überdruck 
entstehen. Vor der Beschickung ist bei Anlagen mit automatischer Austragung die Heizungsanlage rechtzeitig 
auszuschalten.
Befüllstutzen und -leitungen sind aus Baustoffen der RF1 auszuführen, verdrehsicher einzubauen (z.B. eingemauert) 
und mit dem Potentialausgleich verbunden sein.
Befüllstutzen sind mit Verschlussdeckel zu versehen und innerhalb von Gebäuden mit Blindkupplungen aus Baustoffen 
der RF1 zu verschliessen. 
Befüllleitungen die durch andere Brandabschnitte führen sind mit entsprechendem Feuerwiderstand zu bekleiden oder 
Abschottungen einzubauen.

AUSTRAGUNG AUS DEM LAGERRAUM UND BESCHICKUNG DER 
FEUERUNGSANLAGEN BEI PELLETSFEUERUNGEN
Bei automatisch beschickten Feuerungsaggregaten mit einem angebauten Vorratsbehälter (Inhalt ≤ 2m3) im 
Aufstellraum, kann die Austragung aus dem Pelletslagerraum in den Vorratsbehälter pneumatisch erfolgen.
Bei pneumatischer Austragung aus dem Pelletslagerraum bis zum Zwischenbehälter sind die Förderleitungen aus 
Baustoffen mindestens der RF3 zu erstellen.
Bei mechanischer Austragung aus dem Pelletslagerraum bis zum Feuerungsaggregat sind die Einrichtungen und 
Förderleitungen aus Baustoffen der RF1 zu erstellen.
Bei Förderung durch und in andere Brandabschnitte sind Förderleitungen mit entsprechendem Feuerwiderstand zu 
bekleiden oder Abschottungen einzubauen (z.B. Brandschutzmanschetten bei Kunststoffleitungen).
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Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften
VKF Anerkennung Nr. 25828
Inhaber /-in: Heitzmann AG
Gültigkeitsdauer: 31.12.2028
Ausstelldatum: 07.09.2023
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RÜCKBRANDSICHERUNGEN BEI SCHNITZELFEUERUNGEN
Für Schnitzelfeuerungen mit angebautem Vorratsbehälter ≤ 2m3 (Kompaktanlage) im Aufstell- oder Heizraum ist eine 
Rückbrandhemmende Einrichtung RHE notwendig.
Für Schnitzelfeuerungen mit automatischer Austragung (mechanisch) vom Vorratsbehälter in das Feuerungsaggregat 
ist eine Rückbrandschutz-Einrichtung RSE in der Förderleitung zwischen dem Vorratsbehälter zum Feuerungsaggregat 
einzubauen. Die Förderleitung ist aus Baustoffen der RF1 zu erstellen. Im Vorratsbehälter ist eine 
Temperaturüberwachungseinrichtung TÜB einzubauen.
Für Schnitzelfeuerungen mit automatischer Austragung (mechanisch) aus dem Schnitzellager mit mechanischer 
Förderung direkt in das Feuerungsaggregat ist in der Förderleitung im Aufstell- oder Heizraum eine Rückbrandschutz-
Einrichtung RSE und eine selbsttätig auslösende Löscheinrichtung (SLE) einzubauen. Die Förderleitung ist aus 
Baustoffen der RF1 zu erstellen. Im Schnitzellager ist eine Temperaturüberwachungseinrichtung TÜB einzubauen.

RÜCKBRANDSICHERUNGEN BEI PELLETSFEUERUNGEN
Für Pelletsfeuerungen mit angebautem Vorratsbehälter ≤ 2m3 (Kompaktanlage) im Aufstell- oder Heizraum ist eine 
Rückbrandhemmende Einrichtung RHE notwendig.
Für Pelletsfeuerungen mit automatischer Austragung (pneumatisch) im Pelletslager und pneumatischer Förderung in 
einen Zwischenbehälter im Aufstell- oder Heizraum, ist eine Rückbrandhemmende Einrichtung RHE notwendig. Die 
Förderleitung innerhalb des Pelletslagers sowie zum Zwischenbehälter ist aus Baustoffen mindestens der RF3 
auszuführen. In der Förderleitung ist direkt ausserhalb des Pelletslagers ein Brandabschluss
(z.B. Brandschutzmanschette bei Kunststoffleitung) anzubringen.
Für Pelletsfeuerungen mit automatischer Austragung (mechanisch) im Pelletslager und pneumatischer Förderung in 
einen Zwischenbehälter im Aufstell- oder Heizraum ist eine Rückbrandhemmende Einrichtung RHE notwendig. 
Die Förderleitung ausserhalb des Pelletslagers zum Zwischenbehälter ist aus Baustoffen mindestens der RF3 
auszuführen. In der Förderleitung ist direkt ausserhalb des Pelletslagers ein Brandabschluss
(z.B. Brandschutzmanschette bei Kunststoffleitung oder aufschäumendes Brandschutzpaket) anzubringen.
Für Pelletsfeuerungen mit automatischer Austragung (mechanisch) im Pelletslager und mechanischer Förderung direkt 
in das Feuerungsaggregat im Aufstell- oder Heizraum, ist eine Rückbrand-Schutzeinrichtung RSE notwendig. Die 
Förderleitung ist aus Baustoffen der RF1 auszuführen.
Für Pelletsfeuerungen mit automatischer Austragung (Schwerkraftsystem) vom Pelletslager in einen Zwischenbehälter 
im Aufstell- oder Heizraum, ist eine Rückbrand-Schutzeinrichtung RSE (Zellenradschleuse) notwendig. Die 
Förderleitung vom Pelletslager bis in den Aufstell- oder Heizraum ist aus Baustoffen der RF1 auszuführen.

ANSCHLUSS AN ABGASANLAGE
Die Feuerung muss an eine von der VKF zugelassene Abgasanlage angeschlossen werden. Die Abgasanlage muss 
folgende minimale Klassifizierungen aufweisen:
Temperaturklasse T400 = Nennbetriebstemperatur 400°C
Russbrandbeständigkeitsklasse G = Abgasanlage mit Russbrandbeständigkeit
Korrosionswiderstandsklasse 2 = geeignet für Brennstoffe aus naturbelassenem Holz
Die Abführung der Abgase darf durch Verbrennungsrückstände und Ablagerungen nicht beeinträchtigt werden. Bei der 
Abgasanlage ist ein Russsack mit Reinigungsöffnung vorzusehen.
In vorschriftsgemässen Heizräumen dürfen mehrere Feuerungsaggregate beliebiger Nennwärmeleistung an den 
gleichen Zug einer Abgasanlage angeschlossen werden. Sofern eine Rückzirkulation auftreten kann, sind die nicht in 
Betrieb stehenden Feuerungsaggregate mit Absperrvorrichtungen abzutrennen.
Bei Anschlüssen an eine gemeinsame Abgasanlage ist die sichere Funktionsweise mit anerkannten 
Berechnungsmethoden nachzuweisen.

KENNZEICHNUNG
Auf anerkannten, wärmetechnischen Anlagen oder Teilen davon, ist leicht erkennbar ein dauerhafter Hinweis 
anzubringen (z.B. Prüfzeichen, Nummer der VKF-Anerkennung).

FOLGENDE MODELLE ERFÜLLEN DIE GRENZWERTE DER LRV 2011
Modelle ECO HK = Hackgut / Holzschnitzel:
ECO HK -20, -30, -35, -40, -50, -60, -65, -70, -90, -100, -110, -120, -130, -150, -170, -200, -220, -230, -250, -300, -330

Modelle ECO PK = Holzpellets:
ECO PK -65, -70, -90, -100, -110, -120, -130, -150, -170, -200, -220, -230, -250, -300, -330 
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Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den
Schweizerischen Brandschutzvorschriften

 1/3 Vers. 07.18

VKF Technische Auskunft Nr. 14709
Inhaber /-in
Bernard Kaminbau AG
Buchgrindelstrasse 15
8620 Wetzikon
Schweiz

Hersteller /-in
Bernard Kaminbau AG
8620 Wetzikon
Schweiz

Gruppe 443 - Abgasanlagen aus Metall

Produkt bernard THERM - T400

Beschreibung Abgasanlagensystem ein-/doppelwandig bestehend aus:
Innenrohr, Werkstoff Nr. 1.4404, 1.4432 ab 0.6mm,
Wärmedämmung Mineralwolle ab 50mm (120kg/m3),
mit/ohne Aussenrohr Werkstoff CrNi, Cu, Al, CuTiZi ab 0.5mm.
Durchmesser: 100mm - 400mm

Anwendung Anwendung und Einbau siehe Folgeseiten.

Unterlagen TÜV Süd, München: Prüfbericht 'A 1301-00/04' (08.10.2004); Hersteller: Leistungserklärung 
'bernard Therm T400' (07.11.2019)

Prüfbestimmungen EN 1443; EN 1856-1

Beurteilung Klassifizierung nach EN-1443   T400;N1;W;1/2;G-xxx;R48;EI 00;

Gültigkeitsdauer
Ausstellungsdatum
Ersetzt Dokument vom

31.12.2024
18.12.2019
31.12.2014 Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Patrik Vogel Frank Näher
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZU DEN BRANDSCHUTZELEMENTEN
VORSCHRIFTSGEMÄSSES KAMIN (BRANDSCHUTZREGISTER UNTERGRUPPE 402)
Feuerwiderstandsdauer 90 Minuten aus Baustoffen der RF1 dauerwärmebeständig Vollbacksteine gemauert, (keine 
Isoliersteine) Die Steine müssen vollfugig und im Fugenverband vermauert sein. Die Wandung beträgt min 100 mm.

SCHACHT FÜR ABGASANLAGEN (BRANDSCHUTZREGISTER UNTERGRUPPE 401)
Feuerwiderstandsdauer xx Minuten aus Baustoffen der RF1 dauerwärmebeständig.
Systemschacht durchgehend, vierseitig, ab der Kellerdecke bis Ausrollung oder Ziegeleideckung.

UMMAUERUNG EI 30 (BRANDSCHUTZREGISTER UNTERGRUPPE 402 UND 403)
Feuerwiderstandsdauer 30 Minuten aus Baustoffen der RF1 dauerwärmebeständig 
z. B. Backsteine, Kalksandsteine, Betonsteine vollfugig vermauert, unverputzt. Minimale Wandstärke = 75 mm
z. B. Leichtbausteine und -platten, RD mindestens 600 kg/m3 (Porenbeton, Blähbeton), Stoss- und Lagerfugen voll 
vermörtelt. Minimale Wandstärke = 75 mm 
Die Ummauerung kann Gebäudewände einbeziehen und geschossweise auf Betondecken abgestellt werden.

UMMAUERUNG EI 60 (BRANDSCHUTZREGISTER UNTERGRUPPE 402 UND 403)
Feuerwiderstandsdauer 60 Minuten aus Baustoffen der RF1 dauerwärmebeständig 
z. B. Backsteine, Kalksandsteine, Betonsteine vollfugig vermauert, unverputzt. Minimale Wandstärke = 100 mm 
z. B. Leichtbausteine und -platten, RD mindestens 600 kg/m3

 
(Porenbeton, Blähbeton), Stoss- und Lagerfugen voll 

vermörtelt. Minimale Wandstärke = 75 mm 
Die Ummauerung kann Gebäudewände einbeziehen und geschossweise auf Betondecken abgestellt werden.

BEKLEIDUNG INNERHALB EINES GESCHOSSES (HORIZONTAL)
Feuerwiderstandsdauer xx Minuten aus Baustoffen der RF1 dauerwärmebeständig
- Bekleidung EI 30 z. B. Steinwolle 50 mm, 80 kg/m3

 

- Bekleidung EI 60 z. B. Steinwolle 100 mm, 80 kg/m3

DAUERWÄRMEBESTÄNDIGE PRODUKTE
Als dauerwärmebeständig werden Bauprodukte bezeichnet, deren brandschutztechnischen Eigenschaften unter den am 
jeweiligen Verwendungsort vorherrschenden resp. bei bestimmungsgemässem Betrieb auftretenden Temperaturen
(≥ 85°C) nicht negativ beeinflusst werden.
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KLASSIFIZIERUNG SN EN 1443 – T400; N1; W; 1/2; G-xxx; R48; EI 00-RF1
Temperaturklasse T400 = Nennbetriebstemperatur 400°C
Druckklasse N1 = Prüfdruck 40 Pa für Unterdruck-Abgasanlagen
Kondensatbeständigkeitsklasse W = für Abgasanlagen im Nassbetrieb
Korrosionswiderstandsklasse 1

2
= Brennstoff Gas
= Brennstoff Heizöl mit Schwefelgehalt bis zu 0.2%
   und naturbelassenes Holz

Russbrandbeständigkeitsklasse /
Abstand zu brennbarem Material

G-
xxx

= für Abgasanlagen mit Russbrandbeständigkeit
= Sicherheitsabstand zu brennbarem Material (X2)

Wärmedurchlasswiderstand R48 = 0.48 m2K/W
Feuerwiderstandsklasse EI 00-RF1 = Feuerwiderstandsdauer 00 Minuten

EINBAU UND SICHERHEITSABSTÄNDE ZU BRENNBAREM MATERIAL
In Einfamilienhäuser, innerhalb von 
Wohnungen und Gebäuden mit 
geringen Abmessungen ausserhalb 
des Aufstellungsraumes

Vertikale Führung:
Einbau in Brandschutzelement: Ummauerung EI 30-RF1, Schacht EI 30-RF1.
Horizontale Führung:
Einbau in Brandschutzelement: Bekleidung EI 30-RF1.

In Gebäuden mit mehreren Brand-
abschnitten ausserhalb des 
Aufstellungsraumes

Vertikale Führung:
Einbau in Brandschutzelement: Ummauerung EI 60-RF1, Schacht EI 60-RF1.
Horizontale Führung:
Einbau in Brandschutzelement: Bekleidung EI 60-RF1.

Abstand zu brennbarem Material Abstand zu brennbarem Material ab ausserkant Brandschutzelement
- EI 30-RF1 = 50 mm (X1)
- EI 60-RF1 = 00 mm (X1)
sichtbare Bodenbeläge, Wand- und Deckenverkleidungen dürfen über die 
Ausrollung hinweg an das Brandschutzelement stossen.

Anbau an Fassade Abstand zu brennbarem Material ab ausserkant Abgasanlagensystem
- Durchmesser 100 mm – 303 mm = 50 mm (X2)
- Durchmesser 304 mm – 400 mm = 75 mm (X2)
Berührungs- und mechanischer Schutz an exponierten Stellen.

Im Schacht und in der Ummauerung kann das Abgasanlagensystem einwandig mit Wärmedämmung und ohne 
Aussenrohr geführt werden.

Abgasanlagen im Nassbetrieb müssen einen vollständigen Kondensatrückfluss sicherstellen. Das Kondensat ist so 
abzuführen, dass ein Rückfluss in das Feuerungsaggregat verhindert wird. Ausgenommen sind Feuerungsaggregate, 
die ausdrücklich für die Aufnahme der gesamten zurückfliessenden Kondensatmenge geeignet sind. Die Kondensat-
abführung muss über einen Siphon mit einer minimalen Wasserstandshöhe von 100 mm erfolgen.

Abgasanlagen der Kondensationsbeständigkeitsklasse W können auch als Abgasanlagen der 
Kondensationsbeständigkeitsklasse D eingesetzt werden.

Abgasanlagen der Russbrandbeständigkeitsklasse G können auch als Abgasanlagen der 
Russbrandbeständigkeitsklasse O eingesetzt werden.
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VKF Anerkennung Nr. 25155
Inhaber /-in
Zimmermann Sicherheits- und Bautechnik AG
Industriestrasse 25
5303 Würenlingen
Schweiz

Hersteller /-in
Zimmermann Sicherheits- und Bautechnik AG
5303 Würenlingen
Schweiz

Gruppe 401 - Installationsschächte für den Einbau von Abgasanlagen

Produkt ZIMMERMANN,  ZM 500 FIREBOARD / EI60

Beschreibung Einschaliger durchgehender Systemschacht aus Kalzium-Silikatplatten ZM500, 
RD=500 kg/m3, für den Einbau von zugelassenen Abgasanlagen.
Grössen: max. 480x480mm
Wandstärke: 40mm

Anwendung Anwendung und Einbau siehe Folgeseiten.

Unterlagen TU München, Dachau: Prüfbericht '3642' (30.08.2013), Schreiben 'SR-3642' (04.12.2013)

Prüfbestimmungen DIN V 18160-60

Beurteilung Feuerwiderstandsklasse   EI 60-RF1

Gültigkeitsdauer
Ausstellungsdatum
Ersetzt Dokument vom

31.12.2029
19.12.2024
18.12.2019 Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Patrik Vogel Frank Näher
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ANWENDUNG
Für den vertikalen Einbau von VKF-anerkannten Abgasanlagen in eingeschossigen Bauten, Einfamilienhäusern und 
Gebäuden mit mehreren Brandabschnitten. Der Einbau von russbrandbeständigen Abgasanlagen die nur aus einem 
Innenrohr bestehen, ist nicht gestattet (Einbaumöglichkeiten siehe Anerkennung der Abgasanlage).  
Der lnstallationsschacht (dauerwärmebeständig) darf bei Zwischendecken nicht unterbrochen werden. Die Anschlüsse 
an die Decke über dem Aufstellungsraum des Feuerungsaggregates und an das Dach müssen dem VKF anerkannten 
Stand der Technik entsprechen (anerkannte Dokumente unter www.bsvonline.ch - Weitere Publikationen).
Werden mehrere Abgasanlagen aus brennbarem Material in einer gemeinsamen Ummauerung geführt, sind sie durch 
eine Unterteilung mit Feuerwiderstand EI 30 aus Baustoffen der RF1 (dauerwärmebeständig) gegenüber 
Abgasanlagen aus Baustoffen der RF1 zu trennen.
Der von dem Installationsschacht notwendige Sicherheitsabstand zu brennbarem Material - gemäss Angaben auf der 
Anerkennung der Abgasanlage (X1) - ist einzuhalten. Bodenbeläge, Wand- und Deckenverkleidungen dürfen über die 
Ausrollung hinweg an den Installationsschacht stossen, wenn der erforderliche Abstand zu brennbarem Material 50 mm 
oder weniger beträgt.
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